
 

 

 
 

Beschluss 
 

des Stadtrates 
 

gefasst in öffentlicher Sitzung 
 
 
 
Kindertageseinrichtungen:  
Bedarfsfeststellung einer Kita in Trägerschaft des Espachstift 

 
 
Ab dem 01.04.2020 werden für Kinder mit gewöhnlichem Aufenthalt im Sinne des § 30 Abs. 3 Satz 
2 SGB I in der Stadt Kaufbeuren und für Kinder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Trägers 
Espachstift in Fortschreibung der örtlichen Bedarfsplanung für Plätze in Kindertageseinrichtungen 
gemäß Art. 7 BayKiBiG folgende Plätze als bedarfsnotwendig anerkannt: 
 
Kindertageseinrichtung Espachstift: 
- Eine Gruppe für 15 Kinder unter drei Jahren 
- Eine Gruppe für 25 Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt 
 
 
Jastimmen: 13               Neinstimmen: 0               Anwesend: 13   
 
Originalbeschluss an 501 (über den Referatsleiter) 
 
 
 
 
Kaufbeuren, 31.03.2020 
 
 
 
 
 
Stefan-Bosse 
Oberbürgermeister 
 
 


	SMC_BM_TOOST
	Wortprotokoll
	Beschluß
	BeschlussK
	AbstimmungK
	Abstimmungsergebnis
	FAuswirkung
	Text1
	Zu

